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Umweltbericht zur 7. Änderung des FNP   

1. Einleitung 

Die Gemeinde Ratenkirchen beabsich�gt die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohngebiet östlich der 
Walder Straße. Parallel dazu, um daraus den Bebauungsplan entwickeln zu können, wird der rechts-
wirksame Flächennutzungsplan durch die 7. Änderung fortgeschrieben. 

Gemäß BauGB § 2 (4) ist bei allen Aufstellungen, Änderungen oder Ergänzungen von Flächen-
nutzungsplänen und Bebauungsplänen eine Umweltprüfung durchzuführen. Im Rahmen der 
Umweltprüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle Umweltbelange nach BauGB § 1 (6) 
Pkt. 7 (Mensch, Boden, Wasser, Lu�/Klima, Tiere/Pflanzen, biologische Vielfalt, Landscha�sbild, Kul-
turgüter/Sachgüter, Emissionen) geprü� und die Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt. 
 
Inhaltlich baut der Umweltbericht auf dem Flächennutzungsplan, dem Landscha�splan und weiteren 
Fachgutachten, soweit diese erforderlich sind, auf. 
 

Die Gemeinde ist raumordnerisch der Region 18 – Südostbayern zuzuordnen und stellt einen ländlichen 
Raum dar. Die Gemeinde ist dem Landkreis Mühldorf am Inn zugehörig; Siedlungsschwerpunkt inner-
halb des Gemeindegebietes ist der Hauptort Ratenkirchen. Das Planungsgebiet liegt südlich des Orts-
zentrums Ratenkirchen zwischen bestehender Bebauung und landwirtscha�lichen Flächen mit der 
Baumschule.  

Lage 

 

Abbildung 1 Lage des Planungsgebiets, Quelle: Bayernatlas 
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1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wich�ger Ziele des Bebauungsplans 

Anlass für die Erstellung der vorliegenden 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, auf Wunsch 
der Gemeinde Ratenkirchen auf einer im Randbereich liegenden Fläche ein allgemeines Wohngebiet 
zu ermöglichen. Der Änderungsbereich umfasst ein extensiv genutztes Grünland und wurde dement-
sprechend bewirtscha�et. Durch die Fortschreibung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Ratenkirchen sollen hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben geschaffen werden. Im Parallelverfahren erfolgt die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Wohngebiet östlich der Walder Straße“, woraus zusätzliche Informa�onen und Details ent-
nommen werden können. 

 

 

Abbildung 2 - 7. Änderung des FNP 
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Inhalt 

Die Gemeinde Ratenkirchen möchte mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Wohngebiet östlich der 
Walder Straße“ die Deckung der Baulandnachfrage bezwecken.  

Der Bebauungsplan weist folgende Nutzungen aus: 

 allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer GRZ von 0,35 
 private Grünflächen 
 öffentliche Grünfläche 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wohngebiet östlich der Walder Straße“ beträgt insgesamt 
1583 m² und sieht 2 Bauparzellen mit je einer Einfamilienhausbebauung mit Doppelgarage vor. 

Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz und die beiden Zufahrten auf die Bauparzellen erfolgt 
über die Kreisstraße MÜ21. Angrenzend an das Planungsgebiet ist kein öffentlicher Fußweg vorhanden. 
Das allgemeine Wohngebiet wird nach Süden, Osten und Norden durch einen 3 m breiten privaten 
Grünstreifen eingegrünt und ergänzt durch einen Baum je 300 m² Gartenfläche. Die Stellplätze und die 
Zufahrt werden aus versickerungsfähigen Belägen hergestellt. 

 

Ziele 

Hauptziel des neu aufzustellenden Bebauungsplans ist es, die Baulandnachfrage in der Gemeinde 
Ratenkirchen an geeigneter Stelle zu decken und in die Dorfstruktur einzugliedern. Hauptziel aus 
landscha�splanerischer Sicht ist die Integra�on des allgemeinen Wohngebiets durch eine äußere 
Eingrünung und die Schaffung von neuen und vielfäl�gen Lebensräumen. Das vorgesehene allgemeine 
Wohnbaugebiet soll in Bezug auf Umwelt und Landscha� möglichst schonend verwirklicht und das Maß 
der Beeinträch�gung für die einzelnen Schutzgüter geringgehalten werden. 

 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 
Ziele und ihre Berücksich�gung 

Fachgesetze 

Für das Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung nach §1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit 
dem BNatschG §13ff und dem BayNatSchG zu beachten. In diesem Umweltbericht wird die Eingriffs-
regelung durch die Darstellung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von 
Eingriffen beachtet. Das Ergebnis wird in Form einer Eingriffs-Ausgleichs-Regelung nachvollziehbar dar-
gestellt. Die entsprechenden Festsetzungen werden als rechtsverbindlich in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Bezüglich der vom Vorhaben ausgehenden bzw. auf das geplante Gebiet einwirkenden Emis-
sionen (Lärm und Schadstoffe) ist das Bundesimmissionsschutzgesetz mit den entsprechenden 
Verordnungen relevant. Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch 
und den Naturschutzgesetzen, wurden insbesondere Vorgaben aus dem Flächennutzungsplan (7. Än-
derung) berücksich�gt. 
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Fachpläne 

Das Planungsgebiet ist in der 7. Änderung des rechtskrä�igen Flächennutzungsplans in seinen Aus-
maßen dargestellt, so dass der Bebauungsplan daraus entwickelt werden kann. 

2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 
Prognose bei Durchführung der Planung 

Bestand 

 

Abbildung 3 Anknüpfung des Planungsgebietes 
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Abbildung 4 Planungsgebiet     Abbildung 5 Vorhandene Bebauung (ggü. Plangebiet) 

2.1 Schutzgut Boden 

Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Boden-
organismen. Deswegen sind die Wasser- und Nährsto�reisläufe des Bodens und seine Filter-, Puffer- 
und Stoffumwandlungseigenscha�en besonders zu schützen. Die wesentlichen bodenökologischen 
Funk�onen sind die Bodenbildung, der Grundwasserschutz und die Abflussregula�on. 

Bestand 

Gemäß der bodenkundigen Übersichtskarte von Bayern treten in der vorliegenden Region überwie-
gend Bodenkomplexe aus Gleyen und anderen grundwasserbeeinflussten Böden (76b) aus (skelet-
führendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment) auf. Im hangsei�gen Bereich des Standorts 
kommt laut UmweltAtlas Boden fast ausschließlich die Bodennummer 5 - Braunerde aus Schluff bis 
Schlu�on (Lösslehm) - vor. Die Geländehöhe des Planungsgebiets liegt an höchster Stelle bei ca. 495,00 
m üNN und fällt nach Westen hin um ca. 8,60 m Höhe. Das Gebiet ist bisher nicht bebaut. Es wird als 
mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland genutzt. Sowohl Bodendenkmäler als auch Altlasten 
sind im Planungsbereich nicht bekannt. 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Um starke Beeinträch�gungen auf das Schutzgut Boden zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu 
halten, sollen Grundstückszufahrten so befes�gt werden, dass ein möglichst geringer Abflussbeiwert 
erreicht wird. Dies gelingt durch die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen wie Rasenfugen-
pflaster, Rasengitersteinen, Schoterrasen und wassergebundenen Decken. Dasselbe gilt auch für den 
Bereich der Stellplätze. Außerdem muss bei allen Baumaßnahmen der Oberboden jederzeit geschützt 
und gepflegt werden und der Eingriff der Geländemodellierung so minimal wie möglich ausfallen, 
damit die wertvollen bodenökologischen Funk�onen erhalten bleiben. Demzufolge soll der Gelände-
verlauf an den Flurgrenzen und zwischen den beiden Bauparzellen nicht verändert werden. 

Baubedingte Auswirkungen 

Der Boden wird während der Bauphase stark beeinträch�gt. So wird der Oberboden und Teile der 
unteren Bodenhorizonte im Bereich neu versiegelter und überbauter Flächen stark beansprucht und 
abgetragen mit der Folge, dass dort die bodenökologischen Funk�onen verändert werden oder 
verloren gehen. Durch Baumaschinen, Baustelleneinrichtungen und das Lagern von Baumaterial 
kommt es darüber hinaus zu einer Bodenverdichtung. Insgesamt sind Umweltauswirkungen mitlerer 
Erheblichkeit für dieses Schutzgut zu erwarten. 
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Anlage- und nutzungsbedingte Auswirkungen 

Die bereits genannten baubedingten Auswirkungen auf die bodenökologischen Funk�onen des Bodens 
manifes�eren sich langfris�g. Die Poten�ale als Lebensraum und zur Abflussregula�on gehen im 
Bereich der neu versiegelten Flächen verloren. Darüber hinaus wird dort das natürliche Reten�ons-
vermögen der Böden aufgehoben. Bei entsprechenden Starkniederschlagsereignissen kommt es zu 
einem ansteigenden Oberflächenabfluss. Nach Aufnahme der vorgesehenen Nutzung sind mögliche 
weitere Beeinträch�gungen für den Boden als gering einzuschätzen. Insgesamt sind Umweltaus-
wirkungen in niedriger bis mitlerer Erheblichkeit für dieses Schutzgut zu erwarten. 

Ergebnis 

Auf Grund der Erhöhung des Versiegelungsgrades sind sowohl baubedingt als auch anlage- und 
nutzungsbedingt Umweltauswirkungen mitlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Boden zu erwarten. 

 

2.2 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser besitzt unterschiedliche Funk�onen für den Naturhaushalt. Die wesentlichsten 
Funk�onen des Schutzguts sind die Grundwasserdargebotsfunkionen. Darunter fallen die Grund-
wasserneubildungsfunk�on aus Niederschlag und der Zustrom von Uferfiltrat oder Grundwasser aus 
angekoppelten Grundwasserleitern. Beim Schutzgut Wasser sind die Teilbereiche Grundwasser und 
Oberflächengewässer zu unterscheiden. Als Schutzziele sind die Sicherung der Quan�tät und der 
Qualität von Grundwasservorkommen, sowie die Erhaltung und Reinhaltung der Gewässer zu nennen. 

Bestand 

Die Grundwasserfließrichtung verläu� vermutlich nach Süden in Richtung des Inns. Der Grundwasser-
flurabstand ist nicht bekannt. Im direkten Umfeld sind keine Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Die 
nächsten Wasserschutzgebiete befinden sich in einiger En�ernung. Hier besteht jedoch nicht die 
Gefahr einer Beeinflussung. In Form von Fließgewässern exis�eren im Planungsgebiet keine Ober-
flächengewässer. Lediglich ein kleiner Graben verläu� am Rande durch das Planungsgebiet, der jedoch 
nur zeitweise Wasser führt.  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser von den Dächern wird in einer unterirdischen 
Schachtrigole gesammelt, um vor Ort im Wasserkreislauf zu bleiben. Die Dachbegrünung der Garagen 
hält das Regenwasser auch im Starkregenfall länger zurück und fördert zudem den Wasserkreislauf vor 
Ort. Flächen von Zugängen und Zufahrten, Vorplätzen und Stellplätzen, etc. müssen auf dem eigenen 
Grundstück entwässert werden. Laut Entwässerungssatzung der Gemeinde dürfen private Flächen 
nicht auf öffentlichen Flächen entwässert werden. 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphasen kommt es durch Baumaschinen, Baustraßen und Lagerplätze zu einer Ver-
dichtung des Bodens. Die Verdichtung vermindert das Rückhaltevolumen des belebten Bodens, so dass 
es zu einer Reduk�on und Einschränkung der Grundwasserneubildung kommt. Da es sich bei dem vor-
handenen Boden in den oberen Bodenhorizonten um lehmigen Schluff handelt, in dem das Wasser 
grundsätzlich schlechter versickert, sind die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Grund-
wasser gering. 

Anlage- und nutzungsbedingte Auswirkungen 
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Auf der gesamten Fläche wird die Versiegelung durch Baukörper, Zufahrten und Stellplätze deutlich 
erhöht. Somit wird die Grundwasserneubildung durch die Versiegelung reduziert. Posi�v ist, dass der 
Nährstoffeintrag durch Düngemitel aus der Landwirtscha� durch die neue Nutzung vermieden wird. 
Somit sind die anlage- und nutzungsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser gering. 

Ergebnis 

Auf das Schutzgut Grundwasser sind bau-, anlage- und nutzungsbedingt Auswirkungen geringer bis ge-
ringer Erheblichkeit zu erwarten.  

Auf das Schutzgut Oberflächengewässer sind bau-, anlage- und betriebsbedingt keine Auswirkungen 
zu erwarten. 

 

2.3 Schutzgut Flora und Fauna 

Bei den Tieren und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensgemeinscha�en in ihrer 
natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und Lebensbedingungen im Vordergrund. 
Vor allem der Erhalt und Schutz der Lebensräume hat eine besondere Funk�on für Tiere und Pflanzen. 
Daraus abgeleitet sind also vor allem die Biotopfunk�on und die Biotopvernetzungsfunk�on zu berück-
sich�gen. 

Bestand 

Im Planungsgebiet exis�eren keine Biotope. Es handelt sich hier um ein mäßig extensiv genutztes, 
artenarmes Grünland. Auf der Fläche sind eingeschränkte Biotopfunk�onen vorhanden. Die reale 
Vegeta�on weicht von der potenziell natürlichen Vegeta�on ab. Die potenziell natürliche Vegeta�on 
bezeichnet die Vegeta�on, die sich aufgrund der natürlichen Umweltbedingungen entwickeln würde, 
wenn der Mensch die derzei�ge Nutzung beenden würde und die Vegeta�on die Zeit fände, sich bis zu 
ihrem Klimax-Stadium zu entwickeln. In dem Gebiet würde sich ein Waldmeister-Buchenwald (Galio-
odora� Fagetum) im Komplex mit Waldgersten-Buchenwald (Hordelymo-Fagetum) entwickeln. Auf-
grund der Nutzung als Extensivgrünland kann davon ausgegangen werden, dass im Planungsgebiet 
dennoch einzelne schützenswerte Arten vorkommen. Somit hat das Planungsgebiet für artenschutz-
rechtlich relevante Arten eine geringe Bedeutung. 

Die Überprüfung möglicherweise betroffener besonders geschützter Tierarten durch die spezielle 
Artenschutzrechtliche Prüfung (saP) wird im Punkt „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) in 
diesem Kapitel erläutert. 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Um das allgemeine Wohngebiet in das Landscha�sbild zu integrieren, werden die Ränder im Norden, 
Osten und Süden durch 3 m breite Grünstreifen mit heimischen Sträuchern eingegrünt. Somit werden 
neue Lebensräume für Flora und Fauna geschaffen. Außerdem sind die nicht überbauten Flächen gärt-
nerisch anzulegen und gemeinsam mit den Strauchflächen dauerha� zu pflegen. 

Baubedingte Auswirkungen 

Das Planungsgebiet besteht aus extensiv genutztem Grünland in nach Westen ausgerichteter Hanglage. 
Der ökologische Wert der Fläche lässt sich als mitel einstufen. Im Zuge der Neuanlage des allgemeinen 
Wohngebiets kommt es baubedingt zu einem Verlust an Vegeta�on. Für das Schutzgut Flora sind also 
mitlere baubedingte Auswirkungen zu erwarten. Für das Schutzgut Fauna kommt es baubedingt durch 
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die Versiegelung und die intensive Nutzung und Frequen�erung durch Fahrzeuge zu einer mitleren 
Beeinträch�gung der vorhandenen Lebensgemeinscha�en. 

Anlage- und nutzungsbedingte Auswirkungen 

Für das Schutzgut Flora ist anlage- und nutzungsbedingt geringe Beeinträch�gung zu erwarten. Für das 
Schutzgut Fauna kommt es anlage- und nutzungsbedingt durch die intensive Wohnnutzung durch den 
Menschen zu einer geringen Beeinträch�gung der vorhandenen Lebensgemeinscha�en. Durch die 
geplanten Eingrünungsmaßnahmen mit dem Anlegen von Habitatstrukturen und das Pflanzgebot von 
heimischen Laubbäumen innerhalb der Bauparzellen entstehen jedoch neue Lebensräume für Flora 
und Fauna. Mitel- bis langfris�g ist von einem gleichwer�gen Artenreichtum und deutlich mehr 
Gehölzstrukturen auszugehen, sodass anlage- und nutzungsbedingt kaum Umweltauswirkungen für 
das Schutzgut Flora und Fauna zu erwarten sind.  

 

Ergebnis 

Es sind baubedingt mitlere Umweltauswirkungen für das Schutzgut Flora und mitlere Beein-
träch�gungen des Schutzgut Fauna zu erwarten. Anlage- und nutzungsbedingt sind durch die Anlage 
der Grünstreifen und das Pflanzgebot heimischer Gehölze auf den Bauparzellen geringe Umwelt-
auswirkungen zu erwarten. Hier können jedoch zusätzliche neue Lebensräume für Flora und Fauna 
entstehen. 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

Gemäß der vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren herausgegebenen Verfahrenshinweise zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) sind nach Maßgabe von § 44 Abs. 5 BNatSchG folgende 
Artengruppen zu betrachten: 

• die Tier- und Pflanzenarten nach den Anhängen Iva und IVb der FFH-Richtlinie 
• Sämtliche wildlebende Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 
• Gefährdete Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatschG (Regelung derzeit noch 

nicht anwendbar, da die Arten vom Bund noch nicht festgelegt sind) 

Nach Angaben der UNB (Landratsamt Mühldorf am Inn) soll die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
als Poten�alabschätzung für die Zauneidechse der Artengruppe Rep�lien durchgeführt werden, aus 
der bei Bedarf daraus abgeleitete Maßnahmen entwickelt werden sollen. Dies wird mit Hilfe der 
Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – Zauneidechse – Relevanzprüfung-
Erhebungsmethoden-Maßnahmen, herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, durch-
geführt (Stand Juli 2020). Der Bericht zur Durchführung der saP liegt dem Umweltbericht als Anhang 
bei. Grundsätzlich können folgende Ergebnisse festgehalten werden:  

  als baubedingte Wirkfaktoren sind der temporäre Entzug bzw. die Veränderung von Habitaten 
innerhalb der Störzone zu nennen, v.a. durch Lärm, Erschüterungen und Aufenthalt von 
Maschinen.  

 als anlagebedingte Wirkfaktoren kommt es zum Verlust von ungestörten Teilflächen des 
Intensivgrünlands, das bedeutet, dass hier Fortpflanzungs- und Ruhestäten sowie Nahrungs-
flächen unmitelbar und dauerha� verloren gehen 

 nutzungsbedingte Wirkfaktoren treten auf, wie der Aufenthalt von Personen im Wohngebiet 
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Ergebnis 

Nach Abschichtung der Art und Einstufung der Habitateignung kann für die Zauneidechse zwar eine 
Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden, jedoch waren bisher keine Artnachweise bekannt. Im 
Rahmen einer Übersichtsbegehung am 30.04.2024 vor Ort konnten keine Exemplare der 
Zauneidechse angetroffen werden. Nach der Erschließung und Bebauung können durch die Erhöhung 
des Strukturreichtums auf der Fläche neue Habitate entstehen. Um Störungen von potenziell 
vorkommenden Zauneidechsen zu vermeiden, sind Versteckmöglichkeiten vor Baubeginn 
abzuräumen. Die Randbereiche sind kurzzuhalten und Aufwuchs ist zu en�ernen. Eine Erfüllung des 
Schädigungs- und Störungsverbots nach § 44 BNatSchG durch das Vorhaben kann bei 
Berücksich�gung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  

 

2.4 Schutzgut Klima und Lu� 

Bei den Schutzgütern Lu� und Klima sind die Schutzziele die Vermeidung von Lu�verunreinigungen, 
die Erhaltung von Reinlu�gebieten, sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalklima�schen 
Regenera�ons- und Austauschfunk�onen. Vor diesem Hintergrund ist die Durchlü�ungsfunk�on, die 
Lu�reinigungsfunk�on und die Wärmeregula�onsfunk�on zu berücksich�gen. 

Bestand 

Die Hauptwindrichtung im Planungsgebiet ist Westen, Südwesten und Süden. Der durchschnitliche 
Jahresniederschlag zwischen 850 und 950 mm ist auf die Alpennähe zurückzuführen. Die durch-
schnitliche Jahrestemperatur beträgt 7,5 ° C, die Jahresschwankung 15 ° C. Derzeit dient das be-
stehende Extensivgrünland als Fläche der Kaltlu�produk�on. 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Um nega�ve Effekte auf das Schutzgut Lu� und Klima zu vermeiden, ist die Dachbegrünung von 
Gebäuden eine effek�ve Methode. Diese Maßnahme trägt dazu bei, dass sich die nähere Umgebung 
abkühlt, indem das Regenwasser auf dem Gründach zurückgehalten wird und dort langsam verdunsten 
kann. So werden Temperaturschwankungen besser ausgeglichen. Zudem verbessert sich insgesamt die 
Lu�qualität und das Mikroklima. 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt kann es zeitweise in der Lu� Anreicherungen mit Staub und Abgasen durch Verkehr kom-
men. Hier ist jedoch von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

Anlage- und nutzungsbedingte Auswirkungen 

Durch die neuen Baukörper kommt es zu einer Reduk�on der Windgeschwindigkeit. Durch die Be-
heizung der Gebäude werden innerhalb des Planungsgebietes weitere Immissionen entstehen. Der 
durch die neue Wohnbebauung zunehmende Verkehr wird als sehr gering eingestu�. Dadurch sind 
auch weitere Immissionen als äußerst gering einzuschätzen. Die entstehende Versiegelung trägt, im 
Gegensatz zur derzei�gen Kaltlu�produk�on der Grünlandflächen, zur Au�eizung bei. Die geplante 
Eingrünung und gärtnerische Anlage des neuen Wohngebiets trägt jedoch zu einer Verbesserung des 
Kleinklimas bei. Insgesamt ist eine geringe Verschlechterung der Immissionssitua�on zu erwarten, so 
dass von einer geringen Erheblichkeit ausgegangen werden kann.  
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Ergebnis 

Es sind sowohl baubedingt als auch anlage- und nutzungsbedingt Umweltauswirkungen geringer 
Erheblichkeit für das Schutzgut Klima und Lu� zu erwarten. 

 

2.5 Schutzgut Mensch 

Unter dem Schutzgut Mensch ist vor allem die Gesundheit und das Wohlbefinden der ansässigen 
Bevölkerung zu nennen. Zur Wahrung dieser Daseinsgrundfunk�onen sind als Schutzziele insbe-
sondere das Wohnen und die Regenera�onsmöglichkeiten zu nennen. 

Bestand 

Das Planungsgebiet wird derzeit als Extensivgrünland genutzt. Es befinden sich dort keine Rad- oder 
Wanderwege. Somit werden auch keine Wegeverbindungen in die freie Landscha� zerstört. Dement-
sprechend besteht hier keine Erholungsnutzung.  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Um das neue Wohngebiet in das Landscha�sbild zu integrieren und das Wohngebiet von den 
angrenzenden landwirtscha�lich genutzten Flächen abzugrenzen, werden die Ränder eingegrünt. Dies 
hat einen posi�ven Effekt auf die Gestaltung des Ortsbilds und trägt zum Wohlbefinden der Bewohner 
bei. Durch die Errichtung eines neuen Wohngebiets, kann die Nachfrage nach Bauland im Ort gedeckt 
werden und steigert die Wohnqualität innerhalb der Gemeinde. 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase ist mit Lärm, der durch Baumaschinen und den Anlieferverkehr erzeugt wird, 
zu rechnen. Der Lärm kann für diejenigen, die in den angrenzenden Wohnbauflächen leben, zu Beein-
träch�gungen führen. Mit visuellen Beeinträch�gungen ist während der Bauphase ebenfalls zu 
rechnen, so dass für das Schutzgut Mensch baubedingt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwar-
ten sind.  

Anlage- und nutzungsbedingte Auswirkungen 

Anlage- und nutzungsbedingte Auswirkungen sind durch die Nutzung als Wohnbaufläche kaum zu 
erwarten und daher werden kaum Beeinträch�gungen auf das Schutzgut Mensch entstehen. Das 
Wohngebiet wird über die Kreisstraße MÜ 21 erschlossen. Der notwendige Anschluss an das Ver- und 
Entsorgungsnetz bedeutet zusätzlichen Energie- und Wasserverbrauch, sowie erhöhten Bedarf von 
Abfall- und Abwasserentsorgung. Durch die geringe Größe des neuen Wohnbaugebiets sind jedoch 
anlage- und nutzungsbedingt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten.  

Ergebnis 

Insgesamt stellen die hier aufgezeigten Belastungen für die Bevölkerung und insbesondere deren 
Gesundheit keine schwerwiegenden nega�ven Konsequenzen dar. Im Hinblick auf das Schutzgut 
Mensch sind die bau-, anlage- und nutzungsbedingten Auswirkungen daher als gering einzustufen. 

 

2.6 Schutzgut Landscha� 

Schutzziele des Schutzgutes Landscha� sind zum einen das Landscha�sbild, das es in seiner Eigenart 
zu erhalten gibt und anderen die Erhaltung ausreichend großer, unzerschnitener Landscha�sräume. 
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Bestand 

Das Planungsgebiet wird dem Unterbayerischen Hügelland und der Isar-Inn Schoterplate zugeordnet 
und liegt in der naturräumlichen Haupteinheit 052 Isar-Sempt-Hügelland und darin wiederum in der 
Untereinheit 052 Isar-Sempt-Hügelland. Auf dem intensiv genutzten Grünland befinden sich keine 
Gehölze, die das Landscha�s- und Ortsbild prägen. Von Osten nach Westen ist das Gelände des Plan-
gebiets stark abfallend, wobei ein maximaler Höhenunterschied von 8,60 m zu verzeichnen ist. 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Die vorgesehene Eingrünung, die gärtnerische Anlage der nicht überbauten Flächen, sowie die 
festgesetzte Bebauung schaffen einen maßstäblichen Ortsrand. Zur Gestaltung des kün�igen 
Wohngebiets ist ein 3 m breiter Grünstreifen an den Rändern geplant, der mit heimischen Sträuchern 
bepflanzt wird. Dadurch wird die Versiegelung und die Au�eizung verringert und dient der Ver-
sickerung und damit der dezentralen Rückführung des Niederschlagswassers in den Naturkreislauf.  

Baubedingte Auswirkungen 

Durch die Entwicklung des allgemeinen Wohngebiets werden sich während der Bauphase 
Veränderungen im Landscha�sbild vollziehen. Das von der Landwirtscha� geprägte Bild wird sich voll-
ständig verändern, da an seine Stelle eine Wohnbaufläche trit. Baubedingt sind also Auswirkungen 
mitlerer Erheblichkeit zu erwarten.  

Anlage- und nutzungsbedingte Auswirkungen 

Bis jetzt nicht vorhandene Elemente, wie die Grünstreifen um die Wohnbaufläche herum, werden zum 
Landscha�sbild hinzukommen. Die neue Eingrünung und die beiden Neubauten mit Nebengebäuden 
werden mitelfris�g einen neuen maßstäblichen Rand des Dorfgebiets schaffen und das neue Wohn-
gebiet in das Landscha�sbild integrieren. Aus diesem Grund sind anlage- und nutzungsbedingte Aus-
wirkungen geringer Erheblichkeit auf das Schutzgut Landscha� zu erwarten.  

Ergebnis 

Der Verlust des extensiven Grünlands wird durch die Eingrünung und die gärtnerische Anlage der nicht 
überbauten Flächen nur bedingt ausgeglichen. Es ist jedoch festzuhalten, dass dort in Zukun� 
differenziertere Vegeta�onsstrukturen den Rand des Wohngebiets posi�v bes�mmen werden. Somit 
sind die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Landscha� als mitel und die anlage- und 
nutzungsbedingten Auswirkungen als gering einzustufen.  

 

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestand 

Kultur- und Sachgüter sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Da keine Kultur- und Sachgüter im Planungsgebiet vorkommen, müssen auch keine Vermeidungs- oder 
Verminderungsmaßnahmen getroffen werden.  

Ergebnis 

Als Ergebnis gilt es festzuhalten, dass Kultur- und Sachgüter im Planungsgebiet nicht betroffen sind.  
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3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Der heu�ge Zustand des Planungsgebiets würde sich bei Nichtdurchführung der Planung nur wenig ver-
ändern. Die landwirtscha�lich genutzten Flächen weisen keinen Biotopwert auf und würden sich auch 
nicht zu wertvolleren Biotoptypen hin entwickeln, sondern weiter der jetzigen Nutzung als extensives 
Grünland unterliegen.  

 

4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Das Planungskonzept folgt den gesetzlichen Vorgaben des §15 Bundesnaturschutzgesetz, wonach der 
Verursacher eines Eingriffs verpflichtet ist, vermeidbare Beeinträch�gungen von Natur und Landscha� 
zu unterlassen, beziehungsweise so gering wie möglich zu halten. Soweit sich Eingriffe nicht vermeiden 
oder auf ein tolerierbares Maß reduzieren lassen, werden Ausgleichsmaßnahmen notwendig. In Ab-
s�mmung mit der Gemeinde Ratenkirchen wurden Maßnahmen zur Einbindung des geplanten 
Eingriffs in die Landscha� erörtert und in den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan mit inte-
grierter Grünordnung übernommen. Als wich�ge Vermeidungsmaßnahme ist zum allgemeinen 
Freiraumschutz die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 innerhalb des Gebietes einzuhalten. Um das all-
gemeine Wohngebiet in das Landscha�sbild zu integrieren und neue Lebensräume zu schaffen wird es 
im Norden, Osten und Süden durch einen 3 m breiten Grünstreifen mit heimischen Sträuchern einge-
grünt. Diese Grünstreifen aus arten- und strukturreichen Hecken bilden zum einen den Übergang zur 
freien Landscha� und leisten zum anderen einen Beitrag zur Integra�on des Gewerbegebietes in das 
Landscha�sbild.  

 

4.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 

Zur Minimierung der Eingriffe, müssen umfangreiche Maßnahmen getroffen werden. Die Vermeidungs-
maßnahmen dienen der Vermeidung von Beeinträch�gungen von Natur und Landscha� und zielen vor 
allem auf die Reduzierung der Beeinträch�gungen der Schutzgüter Boden, Wasser, Flora und Fauna, 
Klima und Lu�, Mensch, Landscha� und Kultur- und Sachgüter ab. Dabei handelt es sich um Einzel-
maßnahmen, die im vorangegangenen Kapitel zu den einzelnen Schutzgütern beschrieben wurden.  

Die im Bebauungsplan festgelegten Maßnahmen zur Minimierung der Eingriffe haben folgende posi�ve 
Auswirkungen auf die Schutzgüter: 

• Schaffung neuer Lebensräume 
• Erweiterung der biologischen Vielfalt 
• Schaffung einer Eingrünung und Integra�on in die Landscha� 

 

4.2 Ausgleich 

Das Planungsgebiet war bisher als landwirtscha�liche Fläche ausgewiesen. Für das neu festgelegte all-
gemeine Wohngebiet wird die GRZ auf 0,35 gesetzt. Somit ergibt sich ein maximaler Versiegelungsgrad 
von 35 % pro Bauparzelle/Grundstück. Der Umfang des Planungsgebiets hat eine Größe von 1.583 m², 
der ausgeglichen werden muss.  
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Kategorie I (Gebiete geringer Bedeutung): 

Die landwirtscha�lich extensiv genutzte Fläche stellt eine ausgeräumte Nutzfläche dar und ist für das 
Landscha�s- und Ortsbild wenig reizvoll. Des Weiteren bietet Sie keine Erholungsmöglichkeiten. Den-
noch hat das Planungsgebiet eine exponierte Lage, so dass in erster Linie das Landscha�sbild betroffen 
ist. Als Lebensraum für Flora hat die Fläche eine geringe Bedeutung, ebenso wie der Lebensraum für 
Fauna. Insgesamt wird die Fläche in die Kategorie I (Gebiete geringer Bedeutung) eingestu� und laut 
BayKompV kann der Fläche 6 Wertpunkte zugesprochen werden (Mäßig extensiv genutztes, arten-
armes Grünland; G211).  

Festlegung des Ausgleichs: 

Die neue Bebauung weist mit einer GRZ von 0,35 einen hohen Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad auf 
(Typ A). Der Ausgleichsbedarf berechnet sich aus den Wertpunkten des Ausgangszustands des Plange-
bietes mul�pliziert mit der Fläche in m² und der Eingriffsschwere der GRZ. Daraus ergibt sich ein Aus-
gleichsbedarf von 3324,3 Wertpunkten. Durch Vermeidungsmaßnahmen, die im Bebauungsplan 
verbindlich geregelt sind, ergibt sich ein Planungsfaktor von 14,5 %, der eine Reduzierung um 482 Wert-
punkten des Ausgleichsbedarfs ermöglicht. 

Die Berechnung der Kompensa�on ist der beiliegenden tabellarischen Gegenüberstellung von Eingriff 
und Kompensa�on zur Maßnahme „Wohngebiet östlich der Walder Straße“ zu entnehmen, aus der sich 
insgesamt ein Umfang von2842,3 auszugleichende Wertpunkte ergeben, die dem Ökokonto der 
Gemarkung Ratenkirchen entnommen werden können.  

Ausgleichsfläche außerhalb des Planungsgebiets: 

Auf dem Flurstück 1739/1 wurde bereits ein Biotop mit dem Schwerpunkt auf den Erhalt der Gelb-
bauchunken angelegt, bei dem im Ökokonto noch offene Punkte zu vergeben sind.  

Festsetzungen: 

• Erhalt des Pioniercharakters der Kleingewässer als Laichhabitat für die Gelbbauchunke (z.B. 
Entlandung) 

• Regelmäßige Besei�gung von Gehölzanflug zur Offenhaltung der Kleingewässer und der 
angrenzenden Lebensräume 

• Das Schnitgut ist zu en�ernen und ordnungsgemäß zu entsorgen 
• Erforderliche Unterhaltungspflege wird abhängig von der Entwicklungstendenz der Ausgleichs-

fläche in Absprache mit dem Landratsamt Mühldorf am Inn – untere Naturschutzbehörde – 
umgesetzt 
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Abbildung 6 Ausgleichsfläche auf Flurstück 1739/1 der Gemarkung Rattenkirchen, Quelle grünfabrik 

 

5 Alterna�ve Planungsmöglichkeiten 

Eine Alterna�venprüfung war in diesem Rahmen nicht vorgesehen, da der Gemeinde Ratenkirchen 
aktuell keine passenden weiteren Grundstücke zur Verfügung stehen. 

 

6 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Beim Umweltbericht werden die Schutzgüter und ihre Bewertungen mit den jeweiligen Auswirkungen 
und deren Wirkungsintensität überlagert und die daraus resul�erenden Konflikte ausgewertet und be-
wertet. Die Konflikte wiederum steuern die Art, die Lage und den Umfang der zu entwickelnden 
Maßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen), welche die zu erwartenden Probleme und damit auch deren 
Erheblichkeit zu entschärfen haben.  

Bei der Ermitlung der Umweltauswirkungen werden drei Stufen unterschieden:  

• Geringe Erheblichkeit 
• Mitlere Erheblichkeit 
• Hohe Erheblichkeit 

Als Grundlage für die Darstellung und Bewertung, sowie als Datenquelle wurde der Flächen-
nutzungsplan herangezogen. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ratenkirchen wurden Maß-
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nahmen zur Einbindung des geplanten Eingriffs in die Landscha� erörtert und diese in die Bauleit-
planung übernommen.  

 

7 Maßnahmen zur Überwachung 

Umweltauswirkungen werden, wie soeben dargelegt, vor allem während der Bauzeit erzeugt. In der 
Summe heben sich nach der Bauzeit Umweltbelastungen und Umweltentlastungen in etwa auf. Wür-
den die im Bebauungsplan festgelegten Vermeidungsmaßnahmen nicht oder nur unzureichend 
durchgeführt werden, wäre der Bau des Wohngebiets mit nega�ven Umweltwirkungen verbunden. Um 
dies zu vermeiden, soll die Durchführung der Maßnahmen überwacht werden. 

Die Ausführung festgelegter Vermeidungsmaßnahmen wird von der Gemeinde Ratenkirchen erstmalig 
ein Jahr nach Inkra�treten des Bebauungsplans, der Erschließung, der Infrastruktur und der Gebäude-
flächen und erneut nach 3 Jahren durch eine Ortsbesich�gung überprü�. Hierbei kann auch überprü� 
werden, ob nach Realisierung des Bebauungsplans unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkun-
gen insbesondere in den angrenzenden Gebieten aufgetreten sind. Gegebenenfalls ist von der Gemein-
de Ratenkirchen zu klären, ob geeignete Maßnahmen zur Abhilfe getroffen werden können.  

 

8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Wohngebiet östlich der Walder Straße“ sind wenig wertvolle 
Lebensräume von der Planung betroffen. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Fauna wer-
den als mitel, die Auswirkungen auf die Schutzgüter Grundwasser, Flora, Klima/Lu�, Mensch und 
Landscha� werden als gering beurteilt. Die Schutzgüter Oberflächengewässer, Kultur- und Sachgüter 
sind nicht betroffen. Durch zahlreiche Vermeidungsmaßnahmen, wie der Durchgrünung des Gebiets, 
werden diese Auswirkungen reduziert.  

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse unter Berücksich�gung von Vermeidungsmaßnahmen 
im Überblick zusammen:  

 

Schutzgut Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Nutzungsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis 

Boden Mitel Mitel Mitel mitel 
Oberflächengewässer Nicht betroffen Nicht betroffen Nicht betroffen Nicht betroffen 
Grundwasser gering gering gering gering 
Flora mitel gering gering Gering/mitel 
Fauna mitel gering gering Gering/mitel 
Klima/Luft Gering Gering Gering gering 
Mensch Gering gering gering gering 
Landschaft mitel gering gering gering 
Kultur- und 
Sachgüter 

Nicht betroffen Nicht betroffen Nicht betroffen Nicht betroffen 
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10 Referenzliste der Quellen 

Information Quelle Stand Anmer
kung 

Allgemeines 
Kataster Bayerische Vermessungsverwaltung abgerufe

n 
03/2024 

 

Landkreisgrenzen, 
Gemeindegrenze
n 

Fachinformationssystem Naturschutz: 
http://fisnatur.bayern.de/webgis 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Orthofotos Bayerische Vermessungsverwaltung abgerufe
n 
03/2024 

 

Höhenlinien Bayerische Vermessungsverwaltung abgerufe
n 
03/2024 

 

Landesentwicklun
gsprogramm (LEP) 

https://www.landesentwicklung-bayern.de/ abgerufe
n 
03/2024 

 

Regionalplanung Regionaler Planungsverband Südostbayern, Region 18 
https://www.region-
suedostoberbayern.bayern.de/regionalplan/ 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Flächennutzungsp
lan 

Gemeinde Rattenkirchen eingehol
t 

 

Bebauungspläne Verwaltungsgemeinschaft Rattenkirchen eingehol
t 

 

Ökoflächenkatast
er 

Fachinformationssystem Naturschutz: 
http://fisnatur.bayern.de/webgis 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Schutzgebiete 
(Natura 2000-
Gebiete, NSG, 
LSG, etc.) 

Fachinformationssystem Naturschutz: 
http://fisnatur.bayern.de/webgis 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Denkmäler/gesch. 
Objekte 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege / Bay. 
Denkmalatlas 
https://geoportal.bayern.de/goto/denkmalatlas/suche 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 
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Geschützte und 
sonstige Biotope 

Amtl. Biotopkartierung des LfU (Bayerisches Landesamt 
für Umwelt) ABSP, Landkreis Mühldorf 
Erfassung Biotop/Nutzungstypen gem. BayKompV 
http://fisnatur.bayern.de/webgis 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Faunistische 
Daten 

ABSP(Arten- und Biotopschutzprogramm) Landkreis 
Mühldorf am Inn 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Naturräumliche 
Gliederung 

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 
https://www.lfu.bayern.de/natur/naturraeume/doc/hau
pteinheiten_naturraum.pdf 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Potenzielle 
Natürliche 
Vegetation (PNV) 

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 
https://www.lfu.bayern.de/natur/potentielle_natuerlich
e_vegetation/doc/pnv_500_bayern.pdf 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Übersichtsbegehu
ng Zauneidechse 

Geländebegehung/Übersichtsbegehung (SZplan) 30.04.20
24 

 

Boden 
Geologie und 
Bodenkunde 

Umweltatlas Bayern 
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Geotope Umweltatlas Bayern 
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 

Abgeruf
3/2024 

 

Bodendenkmale, 
archäologische 
Denkmale 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege / Bay. 
Denkmalatlas 
https://geoportal.bayern.de/goto/denkmalatlas/suche 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Wasser 
Schutzgebiete, 
Überschwemmun
gsgebiete, 
Wassersensible 
Bereiche 

Umweltatlas Bayern 
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Hydrologie Umweltatlas Bayern 
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Grundwasserflura
bstände, 
Grundwasserfließ
richtung, 
Grundwasserstoc
kwerke 

Gewässerkundlicher Dienst Bayern 
https://www.gkd.bayern.de/de/grundwasser/oberesstoc
kwerk 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Klima / Luft 
Klimadaten Regionaler Klimaatlas https://www.regionaler-

klimaatlas.de/ 
Klimakarten LfU 
https://www.lfu.bayern.de/wasser/klimakarten/index.ht
m 

abgerufe
n 
03/2024 

 

Kaltluft-
/Frischluft-
entstehungsgebie
te, Leitbahnen für 
Kalt- und 
Frischluft 

Geländebegehung (SZplan) 02/2024  
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Klimatische und 
lufthygienische 
Ausgleichsfunktio
n 

Geländebegehung (SZplan) 02/2024  

Klimawirksame 
Barrieren und 
sonstige 
Vorbelastungen 

Geländebegehung (SZplan) 02/2024  

Eigenkartierung 
der Biotop- und 
Nutzungstypen 

Geländebegehung (SZplan) 02/2024  

Landschaftsbild / Erholung 
Landschaftspräge
nde 
Strukturelemente 

Geländeerhebung (SZplan) 02/2024  

Erholungsnutzung
en 

Geländeerhebung (SZplan) 02/2024  

Vorbelastung des 
Landschaftsbildes 
und der 
Erholungsfunktio
n 

Geländeerhebung (SZplan) 02/2024  

 


